
Notwendige Papiere und Befähigungsnachweise
für Ihre Charter 

Kroatien 
SKS (Sport-Küsten-Schifferschein) ehemals BR-Schein.
Bei Motoryacht-Charter SBF-See (Sportboot-Führerschein-See).
Funksprechzeugnis SRC/LRC . Inhaber kann auch Crew-Mitglied sein, nicht zwingend der Skipper sein.

Bei Buchung, jedoch spätestens 6 Wochen vor Törnbeginn folgende Unterlagen:
Crew-Liste, Reise-Pass oder Ausweis Kopie und Segelschein-Kopie vom Skipper.

Spanien / Balearen 
SKS (Sport-Küsten-Schifferschein) ehemals BR-Schein.
Bei Motoryacht-Charter SBF-See (Sportboot-Führerschein-See). 

Bei Buchung, jedoch spätestens 6 Wochen vor Törnbeginn folgende Unterlagen:
Crew-Liste, Reise-Pass oder Ausweis Kopie und Segelschein-Kopie vom Skipper.

Italien 
SKS (Sport-Küsten-Schifferschein) ehemals BR-Schein.
Bei Motoryacht-Charter SBF-See (Sportboot-Führerschein-See). 

Bei Buchung, jedoch spätestens 6 Wochen vor Törnbeginn folgende Unterlagen:
Crew-Liste, Reise-Pass oder Ausweis Kopie und Segelschein-Kopie vom Skipper.

Türkei 
SKS (Sport-Küsten-Schifferschein) ehemals BR-Schein.
Bei Motoryacht-Charter SBF-See (Sportboot-Führerschein-See). 

Bei Buchung, jedoch spätestens 6 Wochen vor Törnbeginn folgende Unterlagen:
Crew-Liste, Reise-Pass oder Ausweis Kopie und Segelschein-Kopie vom Skipper.

Für den Grenzübertritt: Personalausweis oder Reisepass. 

Griechenland 
SKS (Sport-Küsten-Schifferschein) ehemals BR-Schein ist für den Schiffsführer Vorgeschrieben.
Der Co-Skipper muß mindestens im Besitz eines A-Scheines sein.

Zwingend notwendig ist der Einheits-Charter-Vertrag in englischer Sprache (Download)
ist gesetzlich vorgeschrieben,  diesen und die deutsche Übersetzung erhalten Sie mit den Vertragsunterlagen. 

Bei Buchung, jedoch spätestens 6 Wochen vor Törnbeginn folgende Unterlagen:
Crew-Liste, Reise-Pass oder Ausweis Kopie und Segelschein-Kopie vom Skipper.

Frankreich 
Zur Charter werden keine Befähigungsnachweise verlangt.

Aus Versicherungsgründen, empfehlen wir die Befähigungsnachweise mitzuführen.

Ostsee / Nordsee 
SKS (Sport-Küsten-Schifferschein) ehemals BR-Schein.
Bei Motoryacht-Charter SBF-See (Sportboot-Führerschein-See).
Funksprechzeugnis SRC/LRC .  

Karibik und Übersee / Thailand / Seychellen 

Offiziell wird vom Skipper kein Befähigungsnachweis gefordert.

Die Charterunternehmen erwarten Qualifikationen oder Erfahrungsnachweise entsprechen SKS (Sport-Küsten-Schifferschein) 

bzw. BR-Schein.

Bei Buchung, jedoch spätestens 6 Wochen vor Törnbeginn folgende Unterlagen:

Crew-Liste, Reise-Pass und Segelschein-Kopie vom Skipper.


